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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

 

Am Beginn des neuen Schuljahres darf ich Ihnen Informationen zu Freistellungen bzw. 

Abwesenheiten Ihrer Kinder übermitteln. 

Sobald eine gewünschte Freistellung Unterrichtszeit betrifft, muss im Vorhinein die 

Zustimmung der Schule eingeholt werden. Freistellungen bis zu einem Tag werden von der 

Klassenvorständin/vom Klassenvorstand bewilligt. Freistellungen bis zu einer Woche müssen 

in der Direktion bewilligt werden. Wenn über diesen Zeitraum eine Freistellung notwendig 

ist, muss in der Bildungsdirektion angesucht werden. 

Im Anhang finden Sie das Antragsformular für Freistellungen, das ab dem Schuljahr 25/26 

verwendet werden muss. Sie finden das Formular auch auf unserer Homepage. Wir bitten Sie, 

rechtzeitig (mindestens 2 Wochen im Vorhinein) um Freistellung anzusuchen, da kurzfristige 

Ansuchen nicht bewilligt werden können. 

 

Wenn Ihr Kind aufgrund einer Krankheit nicht in die Schule kommen kann, bitten wir bis 

8:00 Uhr um eine Nachricht per Schoolfox an die Klassenvorständin/ den Klassenvorstand. 

Wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommen kann, bitten wir um eine schriftliche 

Entschuldigung über die Dauer der Abwesenheit. 

Sollte Ihr Kind während der Unterrichtszeit erkranken, muss mit Erlaubnis des Sekretariats 

das Krankenzimmer aufgesucht werden, wo entschieden wird, ob das Kind abgeholt werden 

kann, oder in der Schule bleibt. Das Verlassen der Schule im Krankheitsfall nach Anruf der 

Eltern im Sekretariat ist nicht möglich. 

 

 

Mag. Günther Grafeneder 

     

 

 

 


